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Betrifft 

Investitionen in Vereinssportanlagen;  
hier: Zuschussanträge zum 29.02.2016 

 
 
Beratungsfolge  

07.04.2016 Bezirksvertretung Münster-Hiltrup Bericht 
07.04.2016 Bezirksvertretung Münster-Ost Bericht 
12.04.2016 Bezirksvertretung Münster-Südost Bericht 
12.04.2016 Bezirksvertretung Münster-Mitte Bericht 
14.04.2016 Sportausschuss Bericht 
19.04.2016 Bezirksvertretung Münster-Nord Bericht 
21.04.2016 Bezirksvertretung Münster-West Bericht 

 
Bericht 

 

1.  Baumaßnahmen von Sportvereinen und städtische Förderung 

Nach der Sportförderrichtlinie kann die Stadt Münster zu Baumaßnahmen von Mitgliedsverei-

nen des Stadtsportbund Münster e. V. bis zu 50 % Zuschuss zahlen, wenn  

- die Vereine seit mehr als drei Jahren Mitglied im Stadtsportbund sind,  

- die Vereine die Antragsvoraussetzungen der Sportförderrichtlinie erfüllen, 

- die geplanten Baumaßnahmen notwendig sind, 

- der vorgesehene Aufwand inhaltlich und der Höhe nach förderfähig ist. 

 

Für die Zuschussentscheidung müssen die Anträge der Sportförderrichtlinie entsprechen und 

die geplanten Baumaßnahmen förderfähig sein und mit dem Etat ausreichend Sportfördermit-

tel bereitstehen. Die Vereine müssen mit ihren Bauvorhaben bis zur Zuschussentscheidung 

warten. Sind ihre Anträge unvollständig oder fehlen Fördervoraussetzungen, verschiebt sich 

die Zuschussentscheidung. In nachweislich dringenden Fällen kann der Sportausschuss Bau-

ausführung und Zuschussentscheidung zeitlich voneinander trennen und den sogenannten 

„förderungsunschädlichen vorzeitigen Baubeginn“ genehmigen. Der Sportausschuss entschei-

det einmal im Jahr über die beantragten Zuschüsse.  

 

2.  Die Baumaßnahmen der Sportvereine und das Förderverfahren 

Die Sportvereine müssen die Sportförderung bis zum 28.02. (Schaltjahr: 29.02.) beim Sport-

amt beantragen. Das Sportamt stellt die ungeprüften Anträge dem Arbeitskreis „Vereinseige-

ne Anlagen und Sportentwicklung“ im Stadtsportbund Münster e. V. vor, den zuständigen 

Bezirksvertretungen, dem Sportausschuss. Ob bzw. wie die Stadt die geplanten Maßnahmen 

fördern wird, entscheidet der Sportausschuss auf Verwaltungsvorschlag nach Anhörung der 

Bezirksvertretungen. Er entscheidet frühestens im Jahr nach der Antragstellung; bis dahin 

müssen die Vereine mit dem Bau warten (Ausnahme: förderungsunschädlicher vorzeitiger 

Baubeginn). 

 

3. Die Zuschussanträge der Sportvereine für 2017 und die Folgejahre 

Das Sportamt erhielt folgende Zuschussanträge zwischen 01.03.2015 und 29.02.2016:  
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Sportverein 

 

Geplante Baumaßnahme 

 

Antrag vom 

 

Aufwand 
ca. € 

 

Zuschuss 
bis zu € 

 

förderungsun-
schädlicher vorzei-

tiger Baubeginn  

Antrag Be-
schluss 

Bezirksvertretung Münster-Mitte 

DJK SV 
Borussia  

Umbau Speckbrettplätze 
Mehrgenerationensport-
platz 

Januar 2016 Ohne  
Angaben 

Abhängig 
vom Auf-

wand 

Nein Nein 

SC Hansa 
Münster  

Sicherheitsplattform für 
Hebekran 

11.09.2015 6.000 3.000 Ja Nein 

SC Hansa 
Münster 

Krantraverse 15.12.2015 2.500 1.250 Ja Nein 

SC Münster 
08 

Neubau Vereinsheim 
Manfr.-v-Richthofen-Str.  

26.02.2015 1.050.000 525.000 Nein Nein 

SV Blau-Weiß 
Aasee 

Schallschutz im Multi-
funktionshaus 

17.09.2015 8.000 4.000 Ja Nein 

Bezirksvertretung Münster-West 

AFC Münster 
Mammuts 

Footballplatz, Funktions-
gebäude Oxford-
Barracks 

26.02.2016 Ohne  
Angaben 

Abhängig 
vom Auf-

wand 

Nein Nein 

BSV Roxel Ausbau Tennisheim Til-

becker Straße 

30.11.2015 95.000 47.500 Ja Nein 

DJK SC  
Nienberge 

Sanierungen Tennisheim 08.02.2016 3.500 1.750 Ja Nein 

DJK SC  

Nienberge 

Ausbau Mehrzweckhalle  23.01.2016 360.000 180.000 Nein Nein 

FC  
Mecklenbeck 

Neubau Clubhaus Sport-
anlage Egelshove 

26.02.2016 Ohne  
Angaben 

Abhängig 
vom Auf-

wand 

Nein Nein 

Lamberti-
Schützen  

Bau Schießstand, Funk-
tionsräume 

18.12.2015 100.000 50.000 Nein Nein 

RV  
St. Georg 

Bau Stallung, Führanla-
ge, Longierzirkel 

26.02.2016 Ohne  
Angaben 

Abhängig 
vom Auf-

wand 

Ja Nein 

TSC Münster-
Gievenbeck 

Ausbau Tennisanlage, 
Platz 6 

29.07.2015 42.000 21.000 Ja Nein 

Bezirksvertretung Münster-Ost 

Schwimm-
vereinigung 

Neue Wärmepumpe 21.09.2015 142.500 71.250 Ja Ja 

TuS Saxonia Umbau Vereinsanlage 
am Kanal 

28.02.2016 Ohne  
Angaben 

Abhängig 
vom Auf-

wand 

Nein Nein 

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 

DJK GW  
Amelsbüren 

Sanierung Tennisanlage 26.02.2016 60.000 30.000 Nein Nein 

Cardinals 
Baseballclub 

Bau vier Unterstände 26.02.2016 Ohne  
Angaben 

Abhängig 
vom Auf-

wand 

Ja Nein 

TuS Hiltrup Ausbau Vereinshaus  15.12.2015 1.000.000 500.000 Ja Nein 

 

4. Das weitere Vorgehen 

Sportamt und Stadtsportbund beraten und unterstützen die Sportvereine von der Antragstel-

lung bis zur Bauausführung. Zu den v. g. Anträgen werden sie sich im Interesse einer ge-

meinsam verantworteten Sportentwicklung abstimmen und die Zuschussentscheidung sach-

gerecht miteinander vorbereiten. Der Sportausschuss wird ab 2017 über die Anträge ent-

scheiden, für die alle Fördervoraussetzungen vorliegen bzw. bei Bedarf vorher über einen 

förderungsunschädlichen vorzeitigen Baubeginn. 

 
i. V.  
Gez. 
Thomas Paal  
Stadtrat 
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